
Der Landtag von Niederösterreich hat am ………………………………………… beschlossen: 

 

 

Verfassungsgesetz – Änderung der NÖ Landesverfassung 

 

 

Die NÖ Landesverfassung 1979, LGBl. 0001, wird wie folgt geändert: 

 

Im Art. 4 Z. 4 wird die Wortfolge „die Anliegen der Kinder und Jugendlichen 

besonders zu fördern“ durch die Wortfolge „und in Anbetracht, dass Kinder aufgrund 

ihrer Verletzbarkeit besonderen Schutz und besonderer Fürsorge bedürfen ihre 

Anliegen im Sinne der UN-Konvention über die Rechte des Kindes im 

Wirkungsbereich des Landes besonders zu fördern“ ersetzt. 

 

 


